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Sehr geehrter Herr Fanta, 
 
zu Ihrer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 27.10.2022 
ergeht folgender 
 

Bescheid  
 
1.)  Ihrem Antrag auf Informationszugang wird stattgegeben. 
2.) Es werden keine Gebühren erhoben. 
 
Begründung  
1. 
In  Ihrer  oben  genannten  Anfrage  bitten  Sie  um  Übersendung  folgender  
Informationen: 
 
„Die im Juli verschickte Warnung vor Social-Engineering-Kampagnen an die 
Fraktionen des Deutschen Bundestages, wie sie in diesem Newsletter 
erwähnt werden: 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Newsletter/DE/BuergerCERT-
Newsletter/14_Sicher-Informiert_07-07-2022.html“ 
 
In der Anlage finden Sie das gewünschte Dokument.  
 
2. 
Bei Ihrer Anfrage handelt es sich um eine einfache Anfrage im Sinne des § 10 
Abs. 1 S. 2 IFG. Es werden keine Gebühren erhoben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  
beim  Bundesamt  für  Sicherheit  in  der  Informationstechnik,  Godesberger 
Allee 185 – 189, 53175 Bonn Widerspruch erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
▎
▎
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